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Brandschutz in der Renovation  
Konzepte, Möglichkeiten und Handlungsspiel-
raum bei Holzbauten 
 
 
1. Einleitung 
 
Die Planung und Realisierung von Brandschutzmassnahmen bei Umbauten und Sanierungen 
stellt eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Es gilt für die verschiedenen Bedürfnisse aller Beteilig-
ten (Bauherr, Benutzer, Brandschutzbehörde, Planer, Denkmalpflege, Versicherer, usw.) eine 
optimale, allseitig akzeptierbare Lösung zu finden. 
 
Bestehende, ältere Gebäude in Holzbauweise entsprechen oft nicht den heute gültigen 
Brandschutzvorschriften [1]. Aus brandschutztechnischer Sicht sind folglich oft Anpassungen 
und Verbesserungen notwendig. Der Aufwand für Brandschutzmassnahmen und die damit 
erreichte Verminderung von Gefahren sollen in einem angemessenen Verhältnis stehen, dies 
gilt insbesondere für alle Bereiche des Sachgüterschutzes und für Anpassungen bestehender 
Gebäude. Aufgabe der Brandprophylaxe ist es, sowohl mit geeigneten Mitteln zu versuchen, 
den Ausbruch eines Brandes zu verhüten, als auch Massnahmen bereitzuhalten, um einen 
einmal ausgebrochenen Brand zu lokalisieren und dessen Schadenauswirkung zu begrenzen. 
Zweifellos gilt es ebenfalls die wirtschaftlichen Aspekte zu betrachten. Der Schutzaufwand soll 
in einem vernünftigen Verhältnis zu dem im Brandfall zu erwartenden Nutzen der Schutz-
massnahmen stehen. Die Beziehungen zwischen Schutzaufwand und Schadenausmass kön-
nen der untenstehenden Abbildung 1 entnommen werden. Diese Darstellung bringt folgenden 
Sachverhalt zum Ausdruck: 
 
Wird zu wenig für den Brandschutz investiert, sind hohe Verluste zu erwarten. Andererseits ist 
nicht anzunehmen, dass bei beliebig gesteigerten Schutzmassnahmen die Verluste jemals 
gleich Null sinken werden. Die Addition der sinkenden Kurve der Verluste V mit der anstei-
genden Kurve des Schutzaufwandes S ergibt die Kurve der Totalkosten T. 
 

 
Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Schutzaufwand und Verlustkosten [4] 
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2. Grundlagen gemäss Brandschutzvorschriften 
 
Für die Belange des Feuerpolizeirechtes sind in der Schweiz die Kantone zuständig. Die kan-
tonalen Brandschutzgesetze und -verordnungen inklusive die darin erwähnten, technischen 
Richtlinien und Wegleitungen anerkannter Institutionen sind die rechtliche Grundlage für die 
Planung und Realisierung des baulichen und technischen Brandschutzes. 
 
Eine zentrale Zielsetzung und Aufgabe der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen 
(VKF), als Dachorganisation der neunzehn kantonalen Monopol-Gebäudeversicherungen, war 
und ist es immer die einzelnen kantonalen Brandschutzvorschriften zu harmonisieren. Im Jah-
re 2005 hat die VKF nach einer Gesamtrevision die aktuellen Brandschutzvorschriften [1] in 
Kraft gesetzt. Heute haben die Kantone diese Brandschutzvorschriften ins kantonale Recht 
übernommen. 
 
In der Brandschutznorm [1] der VKF sind folgende Zielsetzungen und Grundsätze festgelegt: 
 
Art. 1  Zweck 
 

1 Die Brandschutzvorschriften bezwecken den Schutz von Personen, Tieren und Sachen 
vor den Gefahren und Auswirkungen von Bränden und Explosionen. 

 
Art. 2  Geltungsbereich 
 

1 Die Brandschutzvorschriften gelten für neu zu errichtende Bauten und Anlagen sowie für 
solche Fahrnisbauten sinngemäss.  

2 Bestehende Bauten und Anlagen sind verhältnismässig an die Brandschutzvor-
schriften anzupassen, wenn: 
a wesentliche bauliche oder betriebliche Veränderungen, Erweiterungen oder 

Nutzungsänderungen vorgenommen werden;  
b die Gefahr für Personen besonders gross ist.  

 
Art. 9 Schutzziel 
 

Bauten und Anlagen sind so zu erstellen, zu betreiben und instand zu halten, dass:  
a die Sicherheit von Personen gewährleistet ist; 
b der Entstehung von Bränden und Explosionen vorbeugt und die Ausbreitung von 

Flammen, Hitze und Rauch begrenzt wird; 
c die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauten und Anlagen begrenzt wird;  
d die Tragfähigkeit während eines bestimmten Zeitraumes erhalten bleibt; 
e eine wirksame Brandbekämpfung möglich und die Sicherheit der Rettungsmann-

schaften berücksichtigt sind. 
 

Art. 10 Kriterien für Brandschutzanforderungen 
 

1 Die Anforderung an den Brandschutz in Bauten und Anlagen werden  insbesondere be-
stimmt nach Massgabe von: 
a Bauart, Lage, Nachbarschaftsgefährdung, Ausdehnung und Nutzung; 
b Geschosszahl; 
c Personenbelegung; 
d Brandbelastung und Brandverhalten der Materialien sowie Verqualmungsgefahr; 
e Aktivierungsgefahr; 
f Brandbekämpfungsmöglichkeit durch die Feuerwehr. 
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Art. 11  Normalfall und Abweichungen 
1 Im Normalfall wird das Schutzziel mit vorgeschriebenen Standardmassnahmen erreicht.  
2 Anstelle vorgeschriebener Brandschutzmassnahmen können alternativ andere Brand-

schutzmassnahmen als Einzel- oder Konzeptlösung treten, soweit für das Einzelobjekt 
das Schutzziel gleichwertig erreicht wird. Über die Gleichwertigkeit entscheidet die 
Brandschutzbehörde.  

3 Weicht die Brandgefahr im Einzelfall so vom Normalfall ab, dass vorgeschriebene An-
forderungen als ungenügend oder als unverhältnismässig erscheinen, sind die zu tref-
fenden Massnahmen angemessen zu erweitern oder zu reduzieren.  

 
Die Gebäudeversicherung des Kantons Bern hat als Hilfe für alle an Sanierungen und Umbau-
ten Beteiligten eine Brandschutz-Erläuterung zum Thema „Brandschutz in Baudenkmälern“ [2] 
erlassen (siehe Anhang) und einen umfassenden Ordner [3] publiziert.  
 
Da sich sowohl die Erläuterung wie auch der Ordner sehr gut eignen bei sämtlichen Umbau-
ten methodisch korrekt vorzugehen, werden im folgenden ergänzend ein paar holzbauspezifi-
sche Rahmenbedingungen festgehalten.  
 
 
3. Brandschutzkonzepte 
 
Es lohnt sich, schon früh in der Umbauplanung eines in Holzkonstruktion erstellten Gebäudes 
den Brandschutz miteinzubeziehen. 
 
Wirksamer Brandschutz basiert auf Schutzkonzepten, die aus aufeinander abgestimmten 
Massnahmen bestehen. 
 
Brandschutzkonzepte enthalten eine oder mehrere der folgenden Massnahmen: 
 
• Bauliche Massnahmen wie gesicherte Flucht- und Rettungswege, Zufahrten und Stell-

plätze für die Rettungsmannschaften, Unterteilung des Gebäudes in Brandabschnitte, 
Feuerwiderstand der Tragwerke, Verwendung geeigneter Baustoffe. Vorhalten einer 
ausreichenden Löschwasserversorgung ausser- und innerhalb des Gebäudes usw. 

• Technische Massnahmen wie automatische Brandmelde- und Löschanlagen, automati-
sche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Ableitung elektrischer Ladungen, Sicherheits-
behälter, Blitzschutzanlagen, Fehlerstromsicherungen, Gasmeldeanlagen usw. 

• Organisatorische Massnahmen wie klare Nutzungsbestimmungen oder -einschrän-
kungen, Betriebs- und öffentliche Feuerwehren, Wächterdienst, Zutrittskontrollen, 
Brandfallplanung, Personalinstruktion, Eigenkontrollprogramme zur periodischen Über-
prüfung der im Brandschutzkonzept festgehaltenen Massnahmen usw. 

 
Grundsätzlich ist es möglich, die Brandsicherheit in einem Gebäude mit verschiedenen Kon-
zepten zu erreichen (Abbildung 2). Die Brandschutzvorschriften beschreiben zwei Möglichkei-
ten als Standardkonzepte: 
 
• Brandschutzkonzept mit vorwiegend baulichen Massnahmen 
• Brandschutzkonzept mit vorwiegend technischen Massnahmen (Sprinkler) 
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Objektbezogenes Konzept
Rahmenbedingungen in den 
Brandschutzvorschriften

Standardkonzepte
Detailliert vorgeschriebene Brandschutzmassnahmen in den 
Brandschutzvorschriften

AusnahmeTechnisch (Sprinkler)Baulich

Objektbezogenes Konzept
Rahmenbedingungen in den 
Brandschutzvorschriften

Standardkonzepte
Detailliert vorgeschriebene Brandschutzmassnahmen in den 
Brandschutzvorschriften

AusnahmeTechnisch (Sprinkler)Baulich

Brandschutzvorschriften
Schutzziele, Rahmenbedingungen, Grundlagen

Brandsicheres Gebäude

Baulich Betrieblich

Technisch

Baulich

BetrieblichTechnisch
Baulich Betrieblich

Technisch

Baulich 

Technisch Betrieblich 

Baulich 

Technisch 

Betrieblich Baulich 

Technisch 

Betrieblich 

 

 

Abbildung 2: Standard- und objektbezogene Brandschutzkonzepte 
 
Die in den VKF-Brandschutzvorschriften vorgesehenen Standardanforderungen gehen vom 
„Normalfall“ aus.  
 
Diese Standardanforderungen gewährleisten bei Bauten bis zu 6 Geschossen (Abbildung 3) 
für gewisse Nutzungen (Wohnen, Büro, Schule) einen weitgehenden Einsatz von tragenden 
und brandabschnittsbildenden Bauteilen aus Holz.  

 

 
Abbildung 3: Mehrfamilienhaus Holzhausen in Steinhausen, Kanton Zug, Schweiz 



Brandschutz in der Renovation – Konzepte, Möglichkeiten und Handlungsspielraum bei Holzbauten 
 

 

Holzbautag Biel 2008 

7 

R
. W

ie
de

rk
eh

r 

Zusammenfassend sind in Abbildung 4 mit ein paar Bildern Möglichkeiten von mehrgeschos-
sigen Holzbauten aufgezeigt. 
 

1

Bauten mit 3 Geschossen

Bauliches Konzept für Wohnen, Büro, Schule
Tragwerk R30 Holzbau
Brandabschnitt EI30 Holzbau
Treppenhaus REI60/EI30(nbb) Holzbau nbb verkleidet

 2

Bauten mit 4 Geschossen

Bauliches Konzept für Wohnen, Büro, Schule
Tragwerk R60 Holzbau
Brandabschnitt EI60 Holzbau
Treppenhaus REI60 (nbb) kein Holzbau

3

Bauten mit 4 Geschossen

Sprinklerkonzept für Wohnen, Büro, Schule
Tragwerk R30 Holzbau
Brandabschnitt EI30 Holzbau
Treppenhaus REI60 (nbb) kein Holzbau

 

Bauten mit 5 und 6 Geschossen

Bauliches Konzept für Wohnen, Büro, Schule
Tragwerk R 60 / EI 30 (nbb) Holzbau nbb verkleidet
Brandabschnitt EI 60 / EI 30 (nbb) Holzbau nbb verkleidet
Treppenhaus REI 60 (nbb) kein Holzbau
Begleitung durch Fachingenieur / BS-Konzept / QS-System

4

Bauten mit 5 und 6 Geschossen

Sprinklerkonzept für Wohnen, Büro, Schule
Tragwerk R60 Holzbau
Brandabschnitt EI60 Holzbau 
Treppenhaus REI60 (nbb) kein Holzbau
Begleitung durch Fachingenieur / BS-Konzept / QS-System

 

Objektbezogene Konzepte

Objektbezogenes Konzept (Ausnahme) z.B. für Alterszentrum mit Pflegeabteilung
Rahmenbedingungen in den Brandschutzvorschriften

• Brandschutznorm Art. 11 und Art. 13
• An die Stelle vorgeschriebener Brandschutzmassnahmen können Alternativen treten
• Schutzziele müssen für das Einzelobjekt gleichwertig sein
• Gleichwertigkeit mit den Schutzzielen der Standardlösung erforderlich
• Über die Gleichwertigkeit entscheidet die Brandschutzbehörde

Abbildung 4: Illustration des Holzeinsatzes gemäss den Brandschutzvorschriften VKF 2003 
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4. Objektbezogene Brandschutzkonzepte (Alternativen) 
 
Weicht die Brandgefahr vom Normalfall ab, können die zu treffenden Massnahmen reduziert 
oder erweitert werden. Anstelle dieser vorgeschriebenen Brandschutzanforderungen (Stan-
dard-Anforderungen) können Alternativen treten, soweit sie für das Einzelobjekt gleichwertig 
sind. Planer und Bauherr erhalten damit den grösseren Spielraum und können den Brand-
schutz (beispielsweise bei der Renovation einer Holzbauweise) den Erfordernissen anpassen, 
sofern z.B. im Rahmen des Sicherheitsplanes ein objektbezogenes Brandschutzkonzept er-
stellt und die Brandsicherheit nachgewiesen wird. 
 
Objektbezogene Konzepte enthalten aufeinander abgestimmte Massnahmen, welche an die 
Stelle von vorgeschriebenen Standardanforderungen treten können. Durch objektbezogene 
Brandschutzkonzepte können die Brandschutzmassnahmen den objektspezifischen Randbe-
dingungen und Nutzungsanforderungen optimal angepasst werden. Namentlich kann durch 
aktive Massnahmen wie z.B. automatische Brandmelde-, Lösch-, Rauch- und Wärmeabzugs-
anlagen und Betriebsfeuerwehren die Feuerwiderstandsanforderung an die Tragkonstruktion 
und die brandabschnittsbildenden Bauteile reduziert oder die Fläche der Brandabschnitte ver-
grössert werden. 
 
Objektbezogene Konzepte müssen den Brandschutzbehörden zusammen mit den erforderli-
chen Nachweisen zur Bewilligung vorgelegt werden. Zur Verbesserung der Akzeptanz von 
objektbezogenen Konzepten sollte der Planer die Randbedingungen für den Brandsicher-
heitsnachweis vorgängig mit der Brandschutzbehörde absprechen. 
 
 
5. Brandschutzmassnahmen im Holzbau 
 
Unter Berücksichtigung der materialspezifischen Eigenschaften von Holz lassen sich brandsi-
chere, mehrgeschossige Gebäude in Holzbauweise realisieren. Folgende Punkte eines 
Brandschutzkonzeptes sind bei der Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten beson-
ders zu berücksichtigen [2, 3]: 
 
Fluchtwege 
 
Bei den Fluchtwegen gilt es auf folgende Punkte zu achten: 
 
• Anzahl Ausgänge und Treppenanlagen je nach Grösse der Räume bzw. des Gebäudes 
• Länge der Fluchtwege im Raum und im Korridor 
• Breiten von Türen, Korridoren und Treppen 
• Feuerwiderstände der brandabschnittsbildenden Bauteile zwischen genutzten Räumen 

und den Fluchtwegen 
• Feuerwiderstand und Ausführung von Türen 
• Materialisierung der Oberflächen in den Fluchtwegen 
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Verwendung brennbarer Baustoffe in Fluchtwegen 
 

Geschosse 1 - 3 4 - 8 > 8 
    
Wand- und Deckenverkleidungen 
bzw. Oberflächen in Fluchtwegen 

nbb nbb nbb 

    
Bodenbeläge in Korridoren 1) bb/sbb bb/sbb sbb 
    
Bodenbeläge in Treppenhäusern 1) bb/sbb sbb/nbb nbb 
    
Konstruktion Treppenanlage 2) nbb nbb nbb 
    
Lichtdurchlässige Elemente in 
Dächern (max. 10 % Flächenanteil) 

 
bb 

 
bb 

 
nbb 

    
1) In Gebäuden mit erhöhter Personengefährdung bzw. hohen Brandrisiken gelten  

besondere Anforderungen 
2) bzw. Konstruktionen gemäss SIA/Lignum 83 Kapitel 4.6 
bb brennbar (mind. BKZ 4.2) 
sbb schwerbrennbar (mind. BKZ 5.2) 
nbb nichtbrennbar (mind. BKZ 6q.3) 

 
Die Sanierung der Fluchtwege, d.h. Anpassung an die aktuellen Brandschutzvorschriften, ist 
bei einem Umbau mit hoher Priorität zu beachten. Korrekte Fluchtwege dienen vor allem dem 
Personenschutz. 
 
Feuerwiderstand von tragenden und brandabschnittsbildenden Bauteilen 
 
Technisch lassen sich mit Holzbauteilen Feuerwiderstände von 30, 60 oder sogar 90 Minuten 
realisieren.  
 
Der vorhandene Feuerwiderstand von bestehenden Holztragwerken lässt sich mit den Vorga-
ben in der Lignum-Dokumentation Brandschutz [6] oder der SIA/Lignum Dokumentation 83 [4] 
ohne weiteres berechnen. 
 
Verwendung brennbarer Baustoffe (Fassaden, Dämmungen, Wand- und Boden-
beläge) 
 
In der Richtlinie „Verwendung brennbarer Baustoffe“ wird unterschieden zwischen Bauten mit 
1 bis 3 Geschossen, Bauten mit 4 bis 8 Geschossen und Hochhäusern.  
 
In definierten Nutzungen können im Einvernehmen mit der Brandschutzbehörde Holz-
Aussenwandverkleidungen bis zur Hochhausgrenze zur Anwendung kommen. Sie sind mit 
brandschutztechnischen Massnahmen (z.B. öffnungslose Fassade, feuerwiderstandsfähige 
Aussenwand, Hintermauerung, Begrenzung der Holzflächen, Sprinklervollschutz, Massnah-
men im Hinterlüftungsbereich, Schürzen, usw.) auszurüsten. 
 
In Bauten mit brennbaren Tragwerken sind in Gebäuden mit vier und mehr Geschossen für 
Aussenwände, Wände und Decken nur nicht brennbare Wärmedämmungen möglich. 
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Anschlüsse und Hohlräume 
 
In bestehenden Holzkonstruktionen (Wände und Decken) sind oft umfangreiche Hohlräume 
vorhanden. Auf die konsequente Abschottung dieser Hohlräume ist beim Zusammenschluss 
von brandabschnittsbildenden Bauteilen zu achten. Mit einer seriösen Bauaufnahme und einer 
brandschutztechnisch korrekten Planung können entscheidende Schwachstellen verhindert 
werden. Es gilt zu gewährleisten, dass ein Brand sich nicht in Hohlräumen über mehrere 
Brandabschnitte ausdehnt. 
 
Haustechnik 
 
Haustechnische Installationen sind in älteren Holzbauten meist chaotisch organisiert und in-
stalliert. Oft entsprechen diese Installationen nicht dem heutigen Stand der Technik. Die veral-
tete Haustechnik stellt somit ein nicht zu unterschätzendes Brandrisiko dar. Glücklicherweise 
wird heute oft im Rahmen einer Gebäuderenovation die Haustechnik neu installiert. 
 
Diese Neuinstallation ist im Holzbau von Anfang an konsequent zu planen. Ein einfaches, 
gutes Konzept zur Führung von Installationen gewährleistet meistens nicht nur einen guten 
Brandschutz, sondern trägt ebenfalls zu einem optimalen Schallschutz und somit zur Kosten-
reduktion bei. Es empfiehlt sich, die Verteilung von haustechnischen Leitungen möglichst 
zentral in eigens dafür geplanten Installationsschächten zu führen. Diese Installationsschächte 
sind mit dem für die Brandabschnittsbildung notwendigen Feuerwiderstand auszubilden. Bei 
Durchbrüchen und bei Revisionsdeckeln ist der Dichtigkeit grösste Beachtung zu schenken. 
Im Holzbau lohnt es sich, die Installationsschächte pro Geschossdecke sauber abzutrennen. 
 
Technische Brandschutzmassnahmen 
 
Der Einsatz von technischen Massnahmen kann die Brandsicherheit von Holzbauten mass-
gebend verbessern. Als technische Brandschutzmassnahmen kommen im Holzbau vor allem 
Brandmeldeanlagen oder Sprinkleranlagen in Betracht. Da Sprinkleranlagen sofort nach dem 
Auslösen alarmieren und beginnen den Brand zu löschen, stellen sie eine sehr wirkungsvolle 
technische Brandschutzmassnahme dar, welche sowohl dem Gebäude wie auch dessen In-
halt Schutz bietet. Nachteilig sind bei einer nachträglichen Installation in einem bestehenden 
Gebäude sicher die höheren Installationskosten. Grundsätzlich ist sicher die Sprinkleranwen-
dung im Holzbau sehr sinnvoll aber oft noch mit zuviel Vorurteilen behaftet.  
 
Brandmeldeanlagen weisen die günstigeren Installationskosten auf als Sprinkleranlagen und 
sind in bestehenden Gebäuden meist einfacher zu installieren. Da Brandmeldeanlagen den 
Brand aber nur entdecken und die Feuerwehr alarmieren, stellen sie einzig im Zusammen-
hang mit einem raschen Feuerwehreinsatz eine gesamtheitlich wirksame Brandschutzmass-
nahme dar.  
 
 
6. Qualitätssicherung 
 
Die Schweizerischen Brandschutzvorschriften bedingen, dass 5- und 6-geschossige Holzbau-
ten durch einen anerkannten Fachingenieur zu begleiten sind. Vor Baubeginn muss ein 
Brandschutzkonzept vorliegen und die mit der Ausführung beauftragte Unternehmung über 
ein Qualitätssicherungssystem verfügen. In einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der Lignum, der 
Brandschutzbehörden und der Branchenverbände entstand als Grundlage ein Dokument, 
welches die Qualitätssicherung im Zusammenhang mit dem Brandschutz über den gesamten 
Holzbau betrachtet und verbindlich regelt. Zweck des Dokumentes „Bauen mit Holz – Quali-
tätssicherung und Brandschutz“ ist [7]: 
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• die Brandsicherheit von Holzbauten und Holzbauteilen zu gewährleisten 
• die brandschutzrelevanten Qualitätsstandards bei der Planung und Ausführung von 

Holzbauten festzulegen 
• diese Standards durch eine kontinuierliche Eigen- und stichprobenartige Fremdüberwa-

chung zu sichern und überprüfen 
• Hilfsmittel für Bauherren, Planende und Ausführende zur Vermeidung von Fehlern, bei 

der Anwendung der Regelwerke sowie zur Rationalisierung der Arbeiten bereitzustellen 
• die Auflagen der VKF für 5- und 6-geschossige Holzbauten zu erfüllen 
 
Anhand einer Tabelle können Bauten in Abhängigkeit der Nutzung, der Personenbelegung, 
der Flächen und der Anzahl Geschosse vier verschiedenen Qualitätssicherungsstufen zuge-
teilt werden. Für jede Qualitätssicherungsstufe sind die notwendigen Qualitätssicherungs-
massnahmen im Prozess definiert und die Pflichten von Bauherren, Planern und Behörden 
umschrieben. 
 
 
7. Zusammenfassung 
 
Unter Berücksichtigung der materialspezifischen Eigenschaften von Holz lassen sich brandsi-
chere, mehrgeschossige Gebäude in Holzbauweise realisieren bzw. sanieren. Folgende 
Punkte eines Brandschutzkonzeptes sind bei der Planung und Ausführung sowohl im Neubau 
wie auch bei Umbauten besonders zu berücksichtigen: 
 
• Fluchtwege 
• Feuerwiderstand für tragende und brandabschnittsbildende Bauteile 
• Verwendung brennbarer Baustoffe 
• Anschlüsse und Hohlräume 
• Haustechnik 
• Technische Brandschutzmassnahmen 
 
Eine rechtzeitige Kontaktnahme mit der Brandschutzbehörde und eine offene Kommunikation 
sind wichtige Bestandteile zur Festlegung eines optimalen Brandschutzkonzeptes für Umbau-
ten und Sanierungen. 
 
Mit der Lignum-Dokumentation Brandschutz steht ein Hilfsmittel zur Verfügung, welches für 
viele Probleme des Brandschutzes Lösungen enthält. 
 
Wenn zukünftig dank der vermehrten Forschung und Entwicklung aber auch der Anwendung 
von Holz im Hochbau das Ausbildungsniveau steigt und das Vertrauen zwischen Holzbauern, 
Brandschutzbehörde, Versicherungen und Bauherrschaft wächst, ist die Sicherheit von mehr-
geschossigen, grossvolumigen Holzbauten gewährleistet. 
 
Der Entwicklungsprozess und damit die Herausforderung Brandschutz und Holz ist in der 
Schweiz heute nicht abgeschlossen.  
 
Der Massstab für das mehrgeschossige und brandsichere Bauen und Sanieren mit Holz ist 
und bleibt aber die Qualität der Planung, der Ausführung und des Unterhaltes.  
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Anhang 
 
Brandschutzerläuterung BSE 5 der Gebäudeversicherung Bern 
Brandschutz in Baudenkmälern 
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